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 (Bitte bei Antwort angeben)  (06021) 394 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Durchwahl Zimmer-Nr Aschaffenburg 

 

 

Geschäftsstelle: Landratsamt Aschaffenburg Telefax: (06021) 3 94 – 9 79   Bankverbindung: 

 Bayernstr. 18   oder       3 94 – 2 82   Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau (BLZ 795 500 00)  

 63739 Aschaffenburg eMail: regionaler-planungsverband@lra-ab.bayern.de Kontonummer  260 380 

                    Eingang über Friesenstraße   IBAN: DE69 7955 0000 0000 2603 80     BIC: BYLADEM1ASA 

Erreichbarkeit: Bulinie 7 (Haltestelle Landratsamt) – Buslinien 21, 23, 42 und 44 (Haltestelle Viadukt) – Buslinien 20 und 45 (Haltestelle AOK) 
 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie in unserem Internetauftritt auf datenschutz.lra-ab.de. Alternativ erhalten Sie 

die Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin. 

 

 

 

 

 

 

An 
1. alle Mitglieder des 

Reg.Planungsausschusses 
2. den Regionsbeauftragten bei der  

Regierung von Unterfranken 
3. die Regierung von Unterfranken 

-Höhere Landesplanungsbehörde- 
4. die Oberste Landesplanungsbehörde 

beim Bayer. StMWi 
5. alle örtlichen Medien und Redaktionen 

   140/Ga. 30 20 A-3.35 15.01.2026 

 
 
 
111. Sitzung des Regionalen Planungsausschusses am 06.02.2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die 111. Sitzung des Regionalen Planungsausschusses findet  
 

am Freitag, 06.02.2026, um 9.00 Uhr,  
im Kreistagssaal des Landratsamtes Aschaffenburg, 

Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg, 
 

statt. 
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Tagesordnung: 
 
 
TOP 1 
19. Verordnung zur Änderung des Regionalplans - Neufassung der 
Kapitel 3.1 „Siedlungsstruktur“ und 5.1 „Mobilität“ 

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und der Ergebnisse der 
Abwägung sowie Beschlussfassung über die Fortschreibung 
(Feststellungsbeschluss) 
 
 
TOP 2 
20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans - Aufhebung des 
Vorranggebietes für Spezialton ST2 „Östlich Alzenau“ (Ziel 3.2.2.3-01) 

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und der Ergebnisse der 
Abwägung sowie Beschlussfassung über die Fortschreibung 
(Feststellungsbeschluss) 
 
 
TOP 3  
Sonstiges  
 
Die Beratungsunterlagen werden Ihnen rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
gez. 
Dr. Alexander Legler 
Landrat und 
Verbandsvorsitzender 
 
 


